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Kleine Anfrage des Abgeordneten Marco Böhme (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.: 7/12155 
Thema: Einstellung der Verfüllung Holzberg mit bergbaufremden  
 Materialien 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:  
 
„Aus einem Dokument des RP Leipzig vom 13.01.06 (6.2.3.3-4717.14-
83290-6052-61/05) geht hervor, dass es im Zeitraum 2003-2007 im 
Holzberg Verfüllungen u.a. mit reinem Bauschutt und Gleisschotter gab, 
die die zulässigen Grenzwerte überschritten bzw. deren Einhaltung nicht 
nachgewiesen werden konnte oder in der konkreten Verwendung über 
das notwendige Maß hinausgingen, sodass dafür keine Genehmigung 
existiert. „Die Abfälle […] überschreiten die in der Zulassung des 
Sonderbetriebsplans vom 25.03.1997 festgelegten Grenzwerte.“ und 
„Nach Aktenlage des Umweltfachbereichs ist die [erfolgte] Verwertung 
von Gleisschotter im Restloch Holzberg nicht zugelassen.“. Bei den 
erfolgten Bodenproben wurden Schwellwerte für gesundheitsschädliche 
Stoffe überschritten. Außerdem wurde während des o.g. Zeitraums 
schadstoffbelastetes Wasser aus dem Holzberg in die naheliegende 
Lossa abgepumpt, die sich in der Trinkwasserschutzzone 3 befindet. Im 
Jahr 2006, also sich zeitlich anschließend an diese behördlichen 
Feststellungen, wurde die Verfüllung mit bergbaufremden Materialien 
durch den Bergbaubetreiber eingestellt und bis zum heutigen Tag nicht 
wieder aufgenommen.  
In den Unterlagen des sächs. Oberbergamtes (SOBA) heißt es, dass am 
28.11.11 ein Gespräch zwischen dem SOBA und den Sächsischen-
Quarzporphyr-Werken SQW stattfand. Im Ergebnis dieses Gesprächs 
bestätigte die SQW gegenüber dem SOBA schriftlich, dass die 
Verfüllung des Holzberges mit bergbaufremden Material Ende 2006 
eingestellt wurde und künftig nur noch bergbaueigene Abraummassen 
zur Verfüllung kommen werden. Bei einer Informationsveranstaltung 
zum Abschlussbetriebsplan Steinbruch Zinkenberg am 30.10.14 erklärte 
die BAG gegenüber Gemeindevertretern den völligen Verzicht auf jede 
weitere Verfüllung des Holzberges.  
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Somit kann als gesichert angenommen werden, dass der damalige 
Bergbaubetreiber und Inhaber des Sonderbetriebsplans 1997 den Verzicht auf 
jedwede Verfüllung des sog. Restloch Holzberg mit bergbaufremden Materialien 
spätestens 2014 wirksam erklärt hat.“ 
 
Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine An-
frage wie folgt: 
 
Frage 1: Lag zu irgendeinem Zeitpunkt eine wasserrechtliche Genehmigung zur 

Einleitung des aus dem Holzberg abgepumpten Wassers in die in der 
Trinkwasserschutzzone III liegende Lossa vor (wenn ja, bitte Genehmi-
gung beifügen) 

 
Weder in den Akten der unteren Wasserbehörde noch des Sächsischen Oberbergamtes 
wurden Bescheide zur wasserrechtlichen Erlaubnis zur Einleitung des Sümpfungswas-
sers aus dem Steinbruchrestloch Holzberg in die Lossa gefunden. 
 
Die Pumpenanlage ist seit 2019 technisch stillgelegt, sodass mindestens seit dieser Zeit 
keine Einleitung in die Lossa erfolgt. Wenn die Wasserhebung und Einleitung 
wiederaufgenommen werden sollten, müssten hierfür neue wasserrechtliche Erlaubnisse 
beantragt und erteilt werden. 
 
Frage 2: Was war Grund, Inhalt sowie Ergebnis der in der Antwort auf die Kleine 

Anfrage DS 7/11146 protokollierten Befahrung des Restlochs am 
10. April 2006, bei der eine Verbringung von nicht genehmigten Mengen 
von Bauschutt dokumentiert wurde (bitte Protokolle und weitere 
vorhandene Dokumente beifügen)? 

 
Grund der Überwachung am 10. April 2006 war ausweislich des Protokolls eine 
Regelüberwachung („Verlaufsüberwachung“) ohne besonderen Anlass. Inhalt war die 
Überwachung der Abfallverwertung im Restloch Holzberg. 
 
Als Ergebnis der Überwachung wurde ausweislich des Protokolls u. a. folgendes 
festgehalten: 

 es befänden sich Wasserflächen auf der Oberfläche der 1. Kippscheibe; 

 es fehlten mehrerer Deklarationsanalysen zu Abfallanlieferungen; 

 es sei eine Grubenwassermessstelle eingerichtet worden, an der monatlich 
Wasserstandsmessungen und einmal jährlich Beschaffenheitsuntersuchungen 
erfolgen sollen; 

 es gäbe keine nachvollziehbaren Aussagen über die Wasserhaltung während des 
früheren Gesteinsabbaus und zum sich einstellenden Endwasserstand im 
Kippkörper; erste Kippscheibe liege vermutlich vollständig im aufgegangenen 
Grundwasser; es sei ungeklärt, ob die entstehende 2. Kippscheibe zukünftig im 
wasserfreien Bereich liegen werde; 

 Nachforderungen zu den 2005 durchgeführten Überwachungen der SQW-
Steinbrüche bezüglich der Wasserhaltungen seien bisher nicht erfüllt worden; 

 es werde Bauschutt auf der 2. Kippscheibe an mehreren Stellen in einer Menge 
abgelagert, die nicht der geotechnischen Notwendigkeit der Böschungssicherung 
bzw. für die Gewährleistung der Kippenbefahrbarkeit entspräche; 

 es sei eine bessere Sortierung der Abfälle erforderlich.  
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Dazu wird als Anlage 1 das Protokoll und die Ergebniserläuterungen des 
Regierungspräsidiums Leipzig vom 21. April 2006 über die Überwachung am 
10. April 2006 beigefügt. 
 
Frage 3: War dem SOBA das Schreiben des RP Leipzig vom 13. Januar 2006 

bekannt und, wenn ja, welche Maßnahmen bzw. Anordnungen hat das 
SOBA als zuständige Aufsichtsbehörde, insbesondere bezugnehmend 
auf die Handlungsempfehlungen in dem Schreiben, zur Klärung der 
Situation unternommen (bitte entsprechende Protokolle und Schreiben 
beifügen)? 

 
Das Schreiben des RP Leipzig vom 13. Januar 2006 ist in den Unterlagen des 
Sächsischen Oberbergamtes vorhanden. Das Oberbergamt hat noch im Januar 2006 die 
Stellungnahme des RP Leipzig mit dem Bergbauunternehmer erörtert und auf 
Schwerpunkte aus der Auswertung hingewiesen. Dazu wird als Anlage 2 das Schreiben 
des Regierungspräsidiums vom 13. Januar 2006 über die Überwachung vom 
23. September 2005 beigefügt; insbesondere wird auf die letzte Seite des Dokuments 
verwiesen. 
 
Frage 4: Hat das SOBA irgendwann den Verzicht auf die Verfüllung mit 

bergbaufremdem Material im Holzberg von der SQW gefordert oder 
wurde ihm dieser Verzicht vom Bergbaubetreibenden erklärt, 
insbesondere im Zusammenhang mit der tatsächlichen Einstellung der 
Verfüllung 2006 sowie im Kontext des Austausches 2011? (bitte 
entsprechende Schreiben beifügen)? 

 
Das Sächsische Oberbergamt hat keinen Verzicht vom Bergbauunternehmer 
Sächsische Quarzporphyr-Werke GmbH (SQW) gefordert. Einen Verzicht auf die 
Ausnutzung eines bestandskräftig zugelassenen Sonderbetriebsplans kann nur der 
Zulassungsinhaber erklären. Das Sächsische Oberbergamt kann in eine bestehende 
Zulassung nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften durch nachträgliche 
Auflagen oder Widerruf eingreifen sowie Anordnungen bei Gefahrensituationen erlassen. 
Diese Ermessensbefugnisse unterliegen dabei Verhältnismäßigkeits- und 
Vertrauensschutzgesichtspunkten. 
 
Der Bergbauunternehmer SQW hat mit Schreiben vom 12. Dezember 2011 mitgeteilt, 
dass die Annahme bergbaufremder Massen zum Jahresende 2006 eingestellt worden 
sei und nur bergbaueigene Abraummassen zur Verfüllung kämen.  
Dazu wird als Anlage 3 das Schreiben der SQW vom 12. Dezember 2011 (samt Anlage) 
über die Einstellung der Annahme bergbaufremder Massen beigefügt. 
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Frage 5: Was war der Inhalt des Gesprächs zwischen dem SOBA und der SQW am 
28.11.2011? (bitte Gesprächsprotokoll und entsprechende Schreiben 
oder anderweitigen Informationen beifügen)? 

 
Aufzeichnungen über dieses Gespräch liegen nicht vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Martin Dulig 
 
Anlagen 



D Erstüberwachung

Überwachungsprotokoll - 15a

zur fachlichen Überwachung der Einhaltung von Betriebsplänen
bei bergbaulichen Vorhaben mit Verwertung mineralischer Abfälle

@ Verlaufsüberwachung
® letzte Überwachung: 23.09.2005
® Datum: 10.04.2006

E Teilnehmer:

Name

Name

Name

® HKN: 06/7059r

SQW
Institution

SQW
Institution

RPL, UFB
Institution

® Überwachung-Nr.: 15/06

Ü Abschlussiiberwachung Ü Anlass
ÜUhrzeit: von 09.10Uh1' bis 10.45Uhr
Ü Bearbeiter:

SOBA Freiberg, Außenstelle Borna
Name Institution

SQW
Name Institution

RPL, UFB
Name Institution

@ AZ: 6.2.3.3-4717.14-83290-6052-15/06

Anlagenkennzeichnung

Betr.-Nr. 6052 Kreis MTL
Gemeinde Thallwitz OT

Bezeichnung Tagebau / Restloch Restloch Holzberg

Verpichteter nach BBergG Pächter
SQW

Betriebsplanart RBP HBP ABP SBF

Zulassung am 25.03.1997

Befristung bis

R 45 52 500 H 57 00 500
MTBL 4542-80 Hohburg Z Restvolumen [ms]

r zulässige chemische Qualität der mineralischen Abfälle

Z 0 X Z 1.1 X(Z 1 m über Höchststand GW-
schwankungsbereich)

Z 1.2 Z 2

zulässige mineralische Abfälle zur Verwertung
Bodenaushub X mineralischer Straßenaufbruch
Bauschutt unaufbereitet mineral. geb. Gießereialtsand

auibereitet/nicht wiederverw.-fähig Braunkohlenasehen
sonstige mineralische Abfälle

eingelagertes Volumen seit letzter Boden und Bauschutt
Kontrolle

m t
III/05 12.000t
IV/OS 11.000t
I/06 8.000t

Fachliche Mängel D nein @ ja
Nachiiberwachung erforderlich ® nein Ü ja
Gebührenbescheid erforderlich D nein D ja ZA. 0 45 6

Ü 0Wi D USt Datum/ Unterschri

Information erforderlich an:
D 6.2.3.1 D 6.2.3.2 D 6.2.4 Ü 6.2.5

MF an: ® SOBA Außenstelle Borna E 6.2.2.1 Ü RP D LRA

Die Befahrung erfolgte angemeldet.



Deklaration Abfallart ASN Ja nein Bemerkungen
Bodenaushub 170504, 200202 x Der Einbau von Abfällen in die 2 Kippscheibe erfolgte im aktuellen Ü-

berwachunsgzeiüaum an 2 Kippstellen, zum einen im Südostteil (BereicheBauscmltt 170101’ _02’ _03’ _07 X umMessstelle bis 2. Kippniveau aufgefüllt) und zum anderen etwa in der
mineral. Straßenaufbruch 170101, 170504 Mitte des Steinbruchs in Richtung NW. Im letztgenannten Bereich besteht

die Kippscheibe imWesentlichen aus Bauschutt (z. T. Hausabrissmateri-
al). Nach Aktenlage des UFB ist der Einbau von Bauschutt nicht zugelas-
sen. O-Iinweis: Nach Ansicht des UFB entspricht der Einbau von dieser
Menge Bauschutt nicht der geotechm'schenNotwendigkeit einer Bö—
schungssicherung/ Befahrbarkeit). Gemäß Probenahmeprotokoll wurde
auch Straßenunterbau eingebaut. (s. auch Text)

Herkunftsnachweis Gemeinde/Gemarkung X Bzgl. der Herkunft konnten nach Aussage des Mitarbeiters der SQW
l /S ß X GmbH, der an der Annahme arbeitet, nur z. T. die Daten qualiziert wer-F ur tra e ( ) den, d. h. des öfteren können seitens des Anlieferers keine genauen Anga-

Flurst./Nr. (X) ben zur Abfallhistorie gemacht werden.

Bauherr X (s' aueh Texr)

Anlieferer X
Datum der Lieferung X

Annahmeiiberwachung Eingang/Waage X Es wurden nur stichprobenartig einige Wiege-Lieferscheine“ durchgese-

Ki t " X hen. Außer bei Kleinstmengen liegen hierir, nach Aussage von Hr. Clauspps e e
auch die so genannten ,,Unbedenklichkeitsbescheinigtmgen“ vor, wo sei-

Sortierbehälter X tens des Abfallerzeugers bestätigt wird, dass der Abfall die Qualität ZO-/
Nachweisbuch X Zi .l aufweist. Deklarationsanalysen hierir werden dem Unternehmen

_ nicht vorgelegt.
Ippstellenraster X (s_ auch Text)

Deklarationsanalysen, soweit erforderlich 1 FÜI 1 Bausmne liegen Deklafaonsanalysen VOI-

Chemische Repräsentativität Anzahl / Abfanvolumen (4) Es liegen 4 Eigenkontrollen (Probenahmeprotokolle/Analysenberichte)
Qualität vor. (s. auch Text)

Probenahmebeschreibung X
Probenahme durch Labor X
Eintrag im Raster X

Untersuchungsumfang korrekt X
Physikalische Ablagerungsmächtigkeit entspricht Wiedernutzbarmachungsziel X Es iSt aus fa‘?hliChef _SiCht eff0fdefli0h dass eine sortiemng/S€Paliemng

Quahtät Textur/Stückigkeit dient demWiedernutzbarmachungsziel (X) des Hausabnssmatenals erf01gt' (z' B' Herausmsen des HOIZCS)



Ergebnis der Befahrung

Ergänzend zu den in der Tabelle gemachten Angaben ist festzustellen:

Nord- bis nordwestlich der bis zur Mitte des Steinbruchs aufgebauten 2. Kippscheibe benden

sich derzeit auf der Oberäche der 1. Kippscheibe Wasserächen.

Gemäß der am Standort vorliegenden so genannten ,,Unbedenklichkeitsbescheim'gungen", die die

Abfallqualität mit Z O, Z 1.1 bescheinigen, stammen Abfälle auch von Abrissmaßnahmen, wie
Schweinestall, Stallgebäude und Werkstattgebäude“ und auch Abfälle von einem Bundeswehr-

standort. Deklarationsanalysen hierir liegen nicht vor. sagte, dass z. B. bei verschie-
denen Abrissmaßnahmen evtl. weitergehende Untersuchungen (anderes Parameterspektrum) als

in der Zulassung vorgegeben, notwendig sind. Diese sind aus der vorangegangenen Nutzung
abzuleiten.

und sagten, dass es sich hier oft nur um anfallende Anbauten an Ställe etc.

handelt und nicht um ganze Stallabrisse. Deklarationsanalysen wären aufgrund der Kosten bei

Kleinmengen nicht möglich. Die angegebenen Abfälle einer Teppichfabrik sollen nicht zur Ver-
wertung im Steinbruch angeliefert worden sein.

Bezüglich größerer Baustellen, z. B. von , wurden die Mitarbeiter der SQW GmbH vom

UFB darauf hingewiesen, dass zukünftig auf die Vorlage von Deklarationsanalysen geachtet wer-

den sollte. Bei kleineren Chargen sollte auf die Kenntnis der Abfallhistorie Wert gelegt werden.
stellte dar, dass die Eigenkontrollen nur eine stichprobenartige Untersuchung der ein-

gebauten Abfälle darstellen (z. B. lt. Probenahmeprotokoll 18 Proben, Entnahmeteufe 0 — 0,3 m

bei einer Kippscheibenhöhe von mindestens 5 rn); Untersuchung je 5.000 m3. Dem wurde seitens

der Mitarbeiter der SQW GmbH gefolgt. Damit sollte es, auch im Hinblick der späteren ange-

strebten Entlassung aus der Bergaufsicht im Interesse des Unternehmens liegen, dass nur Abfälle
eingebaut werden, durch die keine Boden- und Grundwasserverunreinigung zu besorgen ist.

Im SSB-Teil des Bruches wurde eine Messstelle bezüglich der Wasserstandsentwicklung im

Bruch bzw. im Kippkörper errichtet. Der Wasserstand wird monatlich gemessen und 1x jährlich
eine Beschaffenheitsuntersuchung durchgeführt.

Die erste Messung vom 24.1 12005 zeigte einen Wasserstand von 4,05 m (=Wassersäule).
Der Wasserstand am 10.03.2006 lag bei 5,10 m.

Eine aktuelle Messung während der Überwachung war nicht möglich, weil der Brunnenmit einer
Metallplatte verschlossen ist, die nur mit technischen Hilfsmitteln abgenommen werden kann.

Ausgehend davon, dass eine Kippscheibe maximal 5 rn mächtig sein darf und der aktuelle

Wasserstand im Kippkörper 5,10 m beträgt, ist abzuleiten, dass der Bereich der ersten Kipp-
scheibe nunmehr vollständig im Wasser liegt.

Nachvollziehbare Aussagen über den Wasserhaltungsbetrieb während des Gesteinsabbaues und

zum sich einstellenden Endwasserstand im Kippkörper gibt es nicht.
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Es ist ungeklärt, ob die derzeit entstehende 2. Kippscheibe zukünftig im wassereien Bereich

liegen wird und die Festlegungen der NB 1.13 (Zulassung SBF vom 25.03.1997) überhaupt

gewährleistet werden können.

Hinweis

In Vorbereitung der Überwachung des Steinbruches Holzberg wurde festgestellt, dass die

Nachforderungen zu den überwachten Steinbrüchen von 2005, bezüglich der Wasser-

haltungen (= Mengenerfassung, Lage- und Funktionszustand der Einleitstellen) bisher

nicht erfüllt wurden.
Zwischen den Vertretern der SQW, des SOBA und des RP/ UFB wurde dazu erneut

vereinbart, dass die Lage der Einleitstellen im Zuge der planmäßigen Vermessungsarbeiten

festzustellen und zu dokumentieren ist. Die Ergebnisse sind dem SOBA und dem RP/UFB
zu übergeben.
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Analysenbericht vom
Interne Proben—Nr.
Raster

Abfallart Probenahme-
protokoll

Bemerkungen

16.09.2004
2760
2 - H/3

Boden,
Bauschutt
(lt. Probe—
nahme-
protokoll)

08.09.2004 zur Probenahme
Es ist aus Protokoll nicht ersichtlich, ob eine Bepro-
bung des Haufwerkes oder des eingebauten Abfalls
erfolgte. Es sind keine Angaben zur Anzahl und Lage
der EP, dem Abfallvolumen, welches beprobt wurde
und welches mit der Probe repräsentiert werden soll
sowie zur Bodenart etc. enthalten. Die Entnahmetiefe
ist mit 0,2 m angegeben. Es ist davon auszugehen, dass
es sich lediglich um eine stichprobenartige Untersu-
chung handelt.
zu den Untersuchungsergebnissen
Unter der Voraussetzung des Nachweises einer reprä-
sentativen Probenahme ist bzgl. der Gehalte der analy—
sierten Parameter gemäß NB 1.13 der SBF-Zulassung
v. 25.03.1997 ein Einbau des Materials, welches durch
diese Probe repräsentiert wird, im grundwasserfreien
Bereich möglich.
Hinweis
Der Einbau von Bauschutt ist gem. SBF-Zulassung
nicht zugelassen.

16.09.2004
2761
2 — K/3

Boden,
Bauschutt
(lt. Probe-
nahme-
protokoll)

08.09.2004 zur Probenahme
Es ist aus Protokoll nicht ersichtlich, ob eine Bepro-
bung des Haufwerkes oder des eingebauten Abfalls
erfolgte. Es sind keine Angaben zur Anzahl und Lage
der EP, dem Abfallvolumen, welches beprobt wurde
und welches mit der Probe repräsentiert werden soll
sowie zur Bodenart etc. enthalten. Die Entnahmetiefe
ist mit 0,3 m angegeben. Es ist davon auszugehen, dass
es sich lediglich um eine stichprobenartige Untersu-
chung handelt.
zu den Untersuchungsergebnissen
Unter der Voraussetzung des Nachweises einer reprä-
sentativen Probenahme ist bzgl. der Gehalte der analy-
sierten Parameter gemäß NB 1.13 der SBF-Zulassung
v. 25.03.1997 ein Einbau des Materials, welches durch
diese Probe repräsentiert wird, im grundwasserfreien
Bereich möglich.
Hinweis
Der Einbau von Bauschutt ist gem. SEP-Zulassung
nicht zugelassen.
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Analysenbericht vom
Interne Proben-Nr.
Raster

Abfallart Probenahme-
protokoll

Bemerkungen

16.09.2004
2762
2 — K/4

Boden,
Bauschutt
(lt. Probe—
nahme-
protokoll)

08.09.2004 zur Probenahme
Es ist aus Protokoll nicht ersichtlich, ob eine Bepro-
bung des Haufwerkes oder des eingebauten Abfalls
erfolgte. Es sind keine Angaben zur Anzahl und Lage
der EP, dem Abfallvolumen, welches beprobt wurde
und welches mit der Probe repräsentiert werden soll
sowie zur Bodenart etc. enthalten. Die Entnahmetiefe
ist mit 0,3 In angegeben. Es ist davon auszugehen, dass
es sich lediglich um eine stichprobenartige Untersu—
chung handelt.
zu den Untersuchungsergebnissen
Unter der Voraussetzung des Nachweises einer reprä-
sentativen Probenahme ist bzgl. der Gehalte der analy-
sierten Parameter gemäß NB 1.13 der SEP-Zulassung
v. 25.03.1997 ein Einbau des Materials, welches durch
diese Probe repräsentiert wird, im grundwasserfreien
Bereich möglich.
Hinweis
Der Einbau von Bauschutt ist gem. SBF-Zulassung
nicht zugelassen.

20.04.2005
1088
2 — F/3

und
1089
2 — G/2

Boden (lt.
Analysen—
bericht)

12.04.2005 zur Probenahme
Es ist aus Protokoll nicht ersichtlich, ob eine Bepro—

bung des Haufwerkes oder des eingebauten Abfalls
erfolgte. Es wurden ir 2 MP je 10 EP aus dem Teu-
fenbereich bis 0,5 m entnommen. Es sind keine Anga-
ben zu den Abfallvolumina (Fläche, Mächtigkeit),
welche beprobt wurden und die mit den Proben reprä—

sentiert werden sollen sowie zur Bodenart etc. enthal-
ten. Es ist davon auszugehen, dass es sich lediglich um
eine stichprobenartige Untersuchung handelt.
zu den Untermchungsergebnissen
zur Probe 1088
Unter der Voraussetzung des Nachweises einer reprä-
sentativen Probenahme ist bzgl. der Gehalte der analy-
sierten Parameter gemäß NB 1.12 und 1.13 der SEP-
Zulassung v. 25.03.1997 der Einbau des Materials,
welches durch diese Probe repräsentiert wird, im Rest—

loch möglich, sofern die Ursache der Überschreitung
des pH—Wertes geklärt ist.
zur Probe 1089
Unter der Voraussetzung des Nachweises einer reprä-
sentativen Probenahme ist bzgl. der Gehalte der analy-
sierten Parameter gemäß NB 1.13 der SBF-Zulassung
v. 25.03.1997 ein Einbau des Materials, welches durch
diese Probe repräsentiert wird, im grundwasserfreien
Bereich möglich.
Hinweis
Aus Probenbeschreibung geht hervor, dass es sich ne-
ben Erdaushub und Sand auch um Mutterboden han-
delt. Der Einbau von Mutterboden unterhalb der
durchwurzelbaren Bodenschicht ist nicht zulässig.
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